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33/11 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 10 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Be-
trieb von Schweinemastställen und eines Güllehochbe-
hälters in Bilerbeck

Herr Tobias Beckbauer hat die Genehmigung einer Schwei-
nemasthaltungsanlage auf dem Grundstück Temming 2, 
48727 Billerbeck, (Gemarkung Beerlage, Flur 14, Flurstück 
270) beantragt. 
Gegenstand des Antrages sind die Errichtung und der Be-
trieb zweier Schweinemastställe für insgesamt 2.756 Mast-
plätze und eines Güllehochbehälters mit 1.905 cbm Fas-
sungsvermögen.  
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. 

Die Anlage soll so bald wie möglich in Betrieb genommen 
werden, sofern die beantragte Genehmigung für die Errich-
tung und den Betrieb erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren zur Fest-
stellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung gemäß § 3a–c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Im Rahmen 
dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es einer weiteren 
Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbständiger Teil des 
Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da u.a. erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen durch das Vorhaben nicht 
zu besorgen sind. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
11.03.2011 bis einschließlich 11.04.2011, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Stadtverwaltung Billerbeck, Zimmer 4, 
 Markt 1, 48727 Billerbeck
2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 26.04.2011 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG– auch bei Ausbleiben 
der Antragsteller oder von Personen, die fristgerecht Ein-
wendungen erhoben haben -, in einem besonderen Erörte-
rungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist vorgesehen 
für den 05.07.2011 ab 10:00 Uhr, im Rathaussaal der Stadt 
Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck. 
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Sollte der Termin aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nicht stattfinden, wird dies 
rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gemacht.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme 
haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden der 
Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Ausle-
gungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Per-
sonen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen (Genehmigungs-
bescheid) wird nach dem Erörterungstermin allen Einwen-
dern schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann auch durch 
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.   

Coesfeld, den 28.02.2011

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

34/11 – Kreis Coesfeld

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 
01.01.2011

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis 
Coesfeld hat gem. § 196 BauGB i. V. mit § 11 Gutachter-
ausschussverordnung NW (GAVO NW) die Bodenrichtwerte 
für die Städte und Gemeinden des Kreises Coesfeld zum 
Stichtag 01.01.2011 beschlossen. Die Bodenrichtwerte sind 
durchschnittliche Lagewerte für den Quadratmeter baurei-
fen Landes. Auskünfte über die Bodenrichtwerte erteilt die 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, 48653 Coe-
sfeld, Friedrich-Ebert-Str 7, Gebäude I, Zimmer 106, Tel. 
02541/186812 zu den Geschäftszeiten der Kreisverwaltung.

Darüber hinaus werden die Bodenrichtwerte zum 15. März 
2011 im Bodenrichtwertinformationssystem des Landes 
Nordrhein Westfalen (www.BORISPlus.nrw.de) veröffent-
licht. Die Nutzung ist kostenlos; schriftliche Bodenrichtwert-
auskünfte können dort gegen Entgelt (6 €) abgerufen wer-
den. 

Coesfeld, 01. März 2011

Der Gutachterausschuss
für Grundstückswerte
im Kreis Coesfeld
- Der Vorsitzende - 
gez. Wewers

35/11 – Stadt Dülmen

Öffentliche Auslegung der Entwürfe zum Verfahren zur
1.) I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76/2 „Gewer-

begebiet Dernekamp - Teil III“
2.) I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76/3 „Gewer-

begebiet Dernekamp - Teil IV“
3.) II. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79/1 „Kirsch-

ner“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 24.02.2011 beschlossen, die Entwürfe der 
jeweils I. Änderung der Bebauungspläne Nr. 76/2 „Gewer-
begebiet Dernekamp – Teil III“ und Nr. 76/3 „Gewerbegebiet 
Dernekamp – Teil IV“ sowie der II. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 79/1 “Kirschner” einschließlich ihrer Begrün-
dungen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich auszulegen.

Die räumlichen Geltungsbereiche der Bebauungspläne sind 
den mitveröffentlichten Übersichtsplänen zu entnehmen.

Die Entwürfe der Bebauungspläne einschließlich ih-
rer Begründungen liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. geltenden Fas-
sung, in der Zeit vom

11.03.2011 bis einschließlich 11.04.2011

zu jedermanns Einsicht im Verwaltungsgebäude der Stadt 
Dülmen Overbergpassage, Overbergplatz 3, 2. Oberge-
schoss, Zimmer 14 und 16 - 19, wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag  08.00 bis 12.00 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr 
und
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr.

Sofern innerhalb dieser Zeiten das Verwaltungsgebäude 
Overbergpassage für den allgemeinen Publikumsverkehr 
geschlossen ist, wird dort auf Nachfrage Einlass gewährt.

Innerhalb dieser Auslegungsfrist können Anregungen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den betreffenden Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzu-
lässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend ge¬macht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 

Darüber hinaus sind die Planunterlagen unter der Internet-
Adresse 

http://www.o-sp.de/duelmen/start.php

abrufbar. Dort können Stellungnahmen unter den zuvor ge-
nannten Bedingungen auch online abgegeben werden.

Zu den Bauleitplänen sind neben den in den Begründungen 
enthaltenen Umweltberichten keine weiteren umweltbezo-
genen Informationen verfügbar.

Dülmen, 25.02.2010

Stadt Dülmen - FB 61 -
Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Leushacke
Stadtbaurat
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